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Regeste
Beschlagnahme Führerausweis | Beschwerde gegen StA, Andere Untersuchungsmassnahme
Erwägungen
E. 2
Eventualiter sei der Beschlagnahmebefehl vom 8. April 2015 aufzuhe- ben und die Staatsanwaltschaft Graubünden sei anzuweisen, dem Be- schwerdeführer den beschlagnahmten syrischen Führerausweis DI20197743 auszuhändigen. - unter Kosten- und Entschädigungsfolge –" Im Wesentlichen rügt der Beschwerdeführer die Verletzung von Art. 197 Abs. 1 und Art. 267 Abs. 1 StPO sowie Art. 69 StGB und des Verhältnismässigkeitsprin- zips (Art. 36 Abs. 3 BV). Weiter führte er zur Begründung aus, dass die Manipula-
Seite 3 — 10 tionen am Ausweis infolge eines urkundentechnischen Gutachtens des bayrischen Landeskriminalamtes entstanden seien, die Staatsanwaltschaft Graubünden dem Beschwerdeführer eine Einstellungsverfügung in Aussicht gestellt habe und infol- gedessen die Beschlagnahme unverhältnismässig sei. Letztlich wirft der Be- schwerdeführer der Staatsanwaltschaft ein widersprüchliches Verhalten vor, in- dem sie – sofern sie den Führerausweis für gefälscht halten würde – gegen den Beschwerdeführer Anklage erheben bzw. Ermittlungen gegen eine Drittperson einleiten müsste, was aber nicht der Fall sei. E. In ihrer Stellungnahme vom 27. April 2015 beantragte die Staatsanwalt- schaft Graubünden die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und führte im Wesentlichen zur Begründung an, dass die verschiedenen Manipulationen am Führerausweis nicht mit der Ausweisüberprüfung in Deutschland zu erklären seien und sich eine Sicherheitseinziehung eines offensichtlich manipulierten Führeraus- weises vor dem Hintergrund von Art. 69 StGB rechtfertige, um die öffentliche Ord- nung nicht zu gefährden. F. Auf die weiteren Ausführungen in der angefochtenen Beschlagnahmeverfü- gung und in den Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. II. Erwägungen 1.1 Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO kann gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Übertretungsstrafbehörden Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Zuständigkeit der II. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 22 des Einführungs- gesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EGzStPO; BR 350.100) und Art. 10 Abs. 1 der Kantonsgerichtsverordnung (KGV; BR 173.110). Nachdem die angefochtene Beschlagnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft am 09. April 2015 beim Rechtsvertreter des Beschwerdeführers eingegangen ist und die dagegen erhobene Beschwerde nach Art. 393 ff. StPO am 20. April 2015 schriftlich und be- gründet zuhanden der Beschwerdeinstanz eingereicht wurde, erfolgte diese form- und fristgerecht.
Seite 4 — 10 1.2 Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von Art. 390 Abs. 5 StPO ein schriftliches und nicht öffentliches Verfahren (Art. 397 Abs. 1 StPO). Es richtet sich nach den Regeln der Art. 69 Abs. 3 lit. c und Art. 390 ff. StPO. Mit der Beschwerde können alle Mängel der angefochtenen Verfügung oder Verfahrenshandlung gel- tend gemacht werden (Art. 393 Abs. 2 StPO). Die Beschwerde ist damit ein um- fassendes ordentliches Rechtsmittel. Die Rechtsmittelinstanz verfügt über eine volle Kognition und ist befugt und verpflichtet, die ihr unterbreitete Sache frei und umfassend zu prüfen. Ein Grund für einen Ausschluss der Beschwerde (Art. 394 StPO) liegt nicht vor; ebenso hat der Beschwerdeführer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids, zumal er als Eigentümer des beschlagnahmten Führerausweises in seinen Rechten un- mittelbar betroffen ist (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
E. 2.1
Die Staatsanwaltschaft stützt den angefochtenen Beschlagnahmebefehl auf Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 69 Abs. 1 StGB. Mit der Einziehungsbeschlag- nahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO werden Objekte beschlagnahmt, die vor- aussichtlich nach Art. 69 StGB einzuziehen sind. Demnach sind Vermögenswerte und Gegenstände, die mutmasslich zur Begehung einer Straftat gedient haben oder dazu bestimmt waren (sog. instrumenta sceleris) oder aus einer solchen her- vorgegangen sind (sog. producta sceleris), im Hinblick auf eine Sicherungseinzie- hung nach Art. 69 StGB einzuziehen, soweit sie die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Gefordert wird damit der Ver- dacht der Tatverstricktheit des einzuziehenden Gegenstandes sowie eine Progno- se betreffend die ernsthafte Annahme künftiger Gefährdung. Die Wahrscheinlich- keit der Einziehung als Voraussetzung der Beschlagnahme ist nach bundesge- richtlicher Rechtsprechung genügend (vgl. Pra 201 Nr. 37 E. 2.b; BGE 97 I 372 E. 5.b), wobei in der Lehre auch die Ansicht vertreten wird, dass es für die Prognose der Gefährdung genügt, dass eine solche "zumindest nicht ausgeschlossen ist" (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 36 zu Art. 263 StPO; strenger wohl Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlag- nahme, Zürich 2011, S. 140, der die Beschlagnahme für zulässig hält, wenn die Gefahr "eventuell vorliegt").
E. 2.2
Für eine Sicherungseinziehung nach Art. 69 StGB bedarf es sodann des Nachweises, dass der fragliche Gegenstand mit einem tatsächlich begangenen oder vorbereiteten Delikt im Zusammenhang steht. Konkret gefordert wird ein un- mittelbarer Konnex zwischen dem Gegenstand und der Erfüllung des Tatbestan-
Seite 5 — 10 des; es muss sich um einen Gegenstand handeln, der entweder Mittel, Objekt oder Produkt der tatbestandsmässigen Handlung war. Ob ein Objekt demnach voraussichtlich der Einziehung unterliegt, hängt im Wesentlichen mit der Erheb- lichkeit des mutmasslichen Zusammenhangs zwischen dem Objekt und der Tat ab (Stefan Heimgartner, a.a.O., S. 134). Zu beachten ist sodann, dass das Verhält- nismässigkeitsprinzip auch bei der Einziehungsbeschlagnahme zu berücksichtigen ist und die Einschränkungen nach Art. 264 StPO für die Einziehungsbeschlag- nahme nicht anwendbar sind.
E. 3
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 197 Abs. 1 und Art. 267 Abs. 1 StPO, von Art. 69 StGB sowie die Verletzung des Verhältnismässig- keitsgrundsatzes (Art. 36 Abs. 3 BV). Eine Beschlagnahme sei nur zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen, verhältnismässig und durch die Bedeutung der Straftat gerechtfertigt sei und zudem ein hinreichender Tatverdacht bestehe (Art. 197 Abs. 1 StPO). Im Einzelnen bringt der Beschwerdeführer folgende Einwände vor.
E. 3.1
Zunächst führt der Beschwerdeführer aus, die Staatsanwaltschaft habe ihm mit Parteimitteilung vom 25. März 2015 (Staatsanwaltschaft act. 1.9) eine Einstel- lungsverfügung in Aussicht gestellt. Demnach sei kein Tatverdacht erhärtet, der eine Anklage rechtfertigte. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft zwar eine Einstellungsverfügung nach Art. 319 ff. StPO in Aussicht gestellt hat, eine solche aber gemäss den Akten bislang nicht ergangen ist. Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft nach Art. 320 Abs. 2 Satz 2 StPO im Falle einer Einstellungsverfügung die Einziehung von Gegenständen und Vermö- genswerten nach Art. 69 ff. StGB anordnen kann. Die Einziehung kann nämlich trotz Verfahrenseinstellung angeordnet werden, weil sie nicht von der Strafbarkeit einer bestimmten Person abhängt (Rolf Grädel/Matthias Heiniger, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 10 zu Art. 320 StPO; Niklaus Schmid, Pra- xiskommentar, 2. Auflage, Zürich 2013, N 4 zu Art. 320 StPO). Zu beachten ist immerhin, dass die Beschlagnahme dann aufzuheben ist, wenn kein tatbestands- mässiges und rechtswidriges Verhalten gegeben ist, da bei dessen Fehlen keine Straftat vorliegt. Somit kann eine Einziehung angeordnet werden, wenn das Ver- fahren mangels konkreten Tatverdachts eingestellt wird (Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO), sofern nur eine strafbare Handlung vorliegt, nicht jedoch im Fall von Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO ("fehlender Straftatbestand"). Vorliegend ist weder eine Einstellungsverfügung ergangen, noch ist klar, ob die Staatsanwaltschaft gegebe- nenfalls gegen eine andere Täterschaft ermittelt. Solange das Ermittlungsergebnis noch nicht feststeht, ob die Manipulationen am Führerausweis ein strafrechtlich
Seite 6 — 10 relevantes Verhalten darstellen, rechtfertigt sich demnach eine Aufhebung der Be- schlagnahmeverfügung nicht.
E. 3.2
Weiter führt der Beschwerdeführer aus, dass sich vor dem Hintergrund des Verhältnismässigkeitsprinzips die Einziehungsbeschlagnahme nicht rechtfertige, zumal es sich vorliegend nur um einen geringfügigen strafrechtlichen Vorwurf handle. Der Beschwerdeführer habe sich kooperativ verhalten und es sei nicht zu erwarten, dass er sich einer allfälligen rechtskräftigen Einziehung widersetzen würde. Der Auswertungsbericht der Kantonspolizei Graubünden vom 09. April 2014 (Staatsanwaltschaft act. 3.2) geht von mehreren Manipulationen am Füh- rerausweis aus. Demnach sei dieser teilweise von Hand zugeschnitten und min- destens ein zweites Mal verschweisst worden. Auch die Ränder der Plastikver- schweissung seien von Hand zugeschnitten worden. Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Manipulationen anlässlich der urkundentechnischen Untersu- chung durch das bayrische Landeskriminalamt erfolgt seien, so sind die weiteren Befunde wohl kaum damit zu erklären. Weiter stellt der Auswertungsbericht näm- lich fest, dass die mittlere Ziffer der Führerscheinnummer offensichtlich mit einer neuen Ziffer überklebt und auf einer anderen Ebene überschrieben worden sei (arabische Acht statt der ursprünglichen Null). Letztlich ist dem Auswertungsbe- richt zu entnehmen, dass beim letzten Buchstaben der Rubrik "Bemerkungen" ebenfalls eine Manipulation ersichtlich sei. Als producta sceleris (Tatprodukt) wer- den nach Art. 69 Abs. 1 StGB Gegenstände eingezogen, die durch eine Straftat hervorgebracht wurden und die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Vorliegend ist aufgrund der Akten davon auszuge- hen, dass der beschlagnahmte Führerausweis manipuliert wurde. Fraglich ist in- dessen, von wem er manipuliert wurde und ob damit ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Indessen erhellt, dass ein sich in Umlauf befindlicher Füh- rerausweis, der zahlreiche Manipulationen erfahren hat, dazu geeignet ist, die öf- fentliche Ordnung zu gefährden, zumal einem amtlichen Ausweis im gewöhnlichen Geschäftsverkehr eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt. Die Beschlagnahme eines im Inhalt abgeänderten Führerausweises ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, insbesondere in Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Recht- sprechung für die Einziehungsbeschlagnahme, wonach die blosse Wahrschein- lichkeit der Einziehung genügt (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], a.a.O., N 37 zu Art. 263 StPO mit Hinweis auf Pra 2001 Nr. 37 E. 2.b; BGE 97 I 372 E. 5.b und 116 Ib 96 E. 3.a). Ausgehend von der durch den Auswertungsbericht festgesellten inhaltlichen Verfälschung des Füh- rerausweises rechtfertigt sich die Beschlagnahme mit Blick auf eine mögliche Ein-
Seite 7 — 10 ziehung unabhängig von einer allfälligen Strafbarkeit des Beschwerdeführers. Vor diesem Hintergrund erscheint die Beschlagnahme sodann auch verhältnismässig, zumal eine mildere Massnahme als die Einziehung des gefälschten Führerausei- ses zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit nicht ersichtlich ist.
E. 3.3
Der Beschwerdeführer hält sodann das Verhalten der Staatsanwaltschaft für widersprüchlich. Wenn diese den Führerausweis für gefälscht halten würde, müsste sie gegen den Beschwerdeführer wegen der ihm vorgeworfenen Delikte Anklage erheben oder entsprechende Ermittlungen gegen Drittpersonen einleiten. Da die Staatsanwaltschaft jedoch weder gegen den Beschwerdeführer Anklage erhebe noch gegen Drittpersonen Ermittlungen einleite, entbehre die Beschlag- nahme jeglicher Grundlage. Was die Anklage gegen den Beschwerdeführer anbe- langt, kann auf die vorstehende Erwägung 3.1 verwiesen werden. Ob und inwie- weit Ermittlungen gegen Drittpersonen bereits eingeleitet wurden oder noch einge- leitet werden, ergibt sich aus den Akten nicht. Aus dem Kriminalrapport vom 19. Juni 2014 (Staatsanwaltschaft act. 3.1) ist indessen ersichtlich, dass in der Sache ermittelt und der Beschuldigte einvernommen wurde. Dabei wies er alle gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen von sich. Die Abklärungen der Polizei hätten er- geben, dass gewisse Manipulationen am Ausweis auf die urkundentechnische Untersuchung des bayrischen Landeskriminalamtes zurückzuführen seien. Im Ge- gensatz zur urkundentechnischen Untersuchung des bayrischen Landeskriminal- amtes stellt der Auswertungsbericht der Kantonspolizei von Graubünden auch ei- ne inhaltliche Veränderung des beschlagnahmten Führerausweises fest. Offen ist demnach, ob die inhaltlichen Abänderungen gegebenenfalls erst nach der Unter- suchung in Deutschland erfolgt sind. Indessen ergibt sich aus dem Kriminalrap- port, dass Ermittlungen angestrengt worden sind, um zu klären, wer die nicht auf die Untersuchung in Deutschland zurückzuführenden Manipulationen am Füh- rerausweis vorgenommen hat. Der Einzug des Führerausweises ist indessen un- abhängig davon, ob sich im Rahmen der Ermittlungen konkrete Hinweise auf eine Täterschaft ergeben haben, zulässig.
E. 3.4
Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, dass das bayrische Landeskrimi- nalamt keine Ausweisfälschung habe feststellen können. Das bayrische Landes- kriminalamt hält in diesem Zusammenhang mit Schreiben vom 04. November 2013 fest, dass die urkundentechnische Untersuchung zum Schluss gelangt sei, dass "sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand bei der zerstörungsfreien Untersu- chung keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Total- oder Verfälschung bzw. Lichtbildauswechslung" ergeben habe (Staatsanwaltschaft act. 3.9). Eine Begrün- dung, weshalb das bayrische Landeskriminalamt zu diesem Schluss gelangt, oder
Seite 8 — 10 Ausführungen, welche Untersuchungen konkret vorgenommen wurden, lassen sich dem Dokument nicht entnehmen. Ausserdem ist ausdrücklich von einer Schlussfolgerung "nach dem derzeitigen Kenntnisstand" die Rede, mithin gerade nicht von einer abschliessenden Beurteilung. Immerhin ist mit der Untersuchung durch das bayrische Landeskriminalamt festzuhalten, dass offenbar auch die deutschen Behörden Hinweise auf Fälschungsmerkmale am fraglichen Führer- ausweis feststellten, ansonsten sie keine urkundentechnische Untersuchung an- geordnet hätten. Demgegenüber gelangt der Auswertungsbericht der Kantonspoli- zei von Graubünden vom 09. April 2014 (Staatsanwaltschaft act. 3.2), der im Übri- gen mehrere Monate später erstellt wurde, zum Schluss, dass der beschlagnahm- te Führerausweis auch inhaltlich verfälscht wurde. Nebst verschiedenen Beschä- digungen stellt der Auswertungsbericht fest, dass eine Ziffer überklebt und mit ei- ner neuen Ziffer auf einer anderen Ebene überschrieben wurde. Zudem sind im Bereich "Bemerkungen" Manipulationen ersichtlich. Aufgrund der Akten geht nicht hervor, ob gegebenenfalls die inhaltlichen Manipulationen in der Zeit zwischen der urkundentechnischen Untersuchung des bayrischen Landeskriminalamtes und der Ausweisuntersuchung durch die Kantonspolizei von Graubünden vorgenommen wurden. Das Ergebnis des Auswertungsberichts der Kantonspolizei von Graubün- den ist indessen klar, sachlich nachvollziehbar und schlüssig begründet, so dass keinerlei Veranlassung besteht, davon abzuweichen.
E. 3.5
Letztlich führt der Beschwerdeführer aus, dass die Beschädigungen des Ausweises auf die Untersuchung des bayrischen Landeskriminalamtes zurückzu- führen seien. Selbst wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass gewisse Be- schädigungen des Ausweises auf die urkundentechnische Untersuchung des bay- rischen Landeskriminalamtes zurückzuführen sind – namentlich das von der Kan- tonspolizei Graubünden festgestellte Zuschneiden und zweitmalige Verschweis- sen des Führerausweises sowie die Beschädigung des Papiers und der innersten Plastikschicht –, ist nicht nachvollziehbar, weshalb die inhaltlichen Veränderungen des Führerausweises durch die Untersuchung verursacht worden sein sollen. Eine solche Begründung lässt sich im Übrigen auch der Beschwerde nicht entnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die inhaltlichen Veränderungen mit der ur- kundentechnischen Untersuchung des bayrischen Landeskriminalamtes nichts zu tun haben, weshalb sich der Beschwerdeführer auch daraus nichts ableiten kann.
E. 4
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass der Auswer- tungsbericht der Kantonspolizei Graubünden vom 09. April 2014 (Staatsanwalt- schaft act. 3.2) eine inhaltliche Veränderung des beschlagnahmten Führerauswei- ses festgestellt hat. Damit liegt ein hinreichender Tatverdacht vor, dass die Straf-
Seite 9 — 10 tatbestände nach Art. 252 StGB und Art. 97 Abs. 1 SVG erfüllt sind. Unklar ist bis- lang, wer diese inhaltlichen Manipulationen vorgenommen hat, wobei aufgrund der vorstehenden Ausführungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da- von ausgegangen werden kann, dass diese Veränderungen nicht auf die urkun- dentechnische Untersuchung des bayrischen Landeskriminalamtes zurückzu- führen sind. Ein inhaltlich veränderter Führerausweis ist ein durch eine Straftat hervorgegangenes Tatprodukt (producta sceleris), das einzuziehen ist, wenn es die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefähr- det (Art. 69 Abs. 1 StGB), wobei an diese Gefährdung keine überhöhten Anforde- rungen zu stellen sind (Florian Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, N 13 zu Art. 69 StGB). Mit Blick auf eine spätere Sicherungseinziehung ist vor dem Hintergrund des Ausgeführten festzuhalten, dass eine solche nicht nur nicht ausgeschlossen ist, sondern viel- mehr wahrscheinlich ist, zumal ein inhaltlich veränderter Führerausweis dazu ge- eignet erscheint, die öffentliche Ordnung zu gefährden. Die angefochtene Be- schlagnahmeverfügung ist damit nicht zu beanstanden und die Beschwerde dem- nach abzuweisen.
E. 5
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien nach Massgabe ihres Ob- siegens oder Unterliegens die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Im vorliegen- den Verfahren ist der Beschwerdeführer vollständig unterlegen. In Anwendung von Art. 8 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Strafverfahren (VGS; BR 350.201) werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf CHF 1'000.00 festge- setzt und sind vom Beschwerdeführer zu tragen. Parteientschädigungen werden keine gesprochen.
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